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Hygienekonzept TV Unterboihingen 
 

 

In Anlehnung an die aktuelle Version 1 des Verbandskonzepts vom 10.07.2020 
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1. Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebs 

 

Das Fußballtraining bzw.  der Wettkampfbetrieb kann wiederaufgenommen werden. 

Grundlage für die Aufnahme ist die Verordnung des Kulturministeriums und des 

Sozialministeriums über Sportstätten. 

 

2. An- und Abreise 

Die Spieler und Funktionäre der Heim- und Gastmannschaften, sowie die Schiedsrichter 

betreten und verlassen das Sportgelände und den Kabinentrakt über den Sportlereingang. 

Der zuständige Übungsleiter ist für die Öffnung bzw. Schließung verantwortlich. 

Zuschauer und Besucher der Clubgaststätte betreten und verlassen das Gelände über den 

Haupteingang (am Kassenhäuschen)  

Begrüßungsrituale wie Händeschütteln oder Umarmungen sind hierbei nicht erlaubt!  

3. Zugangsberechtigung und Dokumentation 

 

Trainingsbetrieb: 

Der verantwortliche Übungsleiter dokumentiert nach jeder Trainingseinheit die Anwesenheit 

der Spieler, bestätigt die Reinigung der Sportgeräte im Anschluss an das Training und 

unterschreibt anschließend das Trainingsprotokoll. Das Protokoll muss im abschließbaren 

Lagerraum im Briefkorb abgelegt werden. 

 

Wettkampfbetrieb: 

Die zulässige Personenanzahl ist seit dem 01.08.2020 auf 500 Personen (inklusive Spieler, 

Trainer und Funktionäre) geregelt. Spieler und Funktionäre werden im Spielbetrieb über den 

elektronischen Spielberichtsbogen erfasst und dokumentiert. 

Zuschauer müssen Ihre Kontaktdaten in den ausgelegten Listen angeben. Diese werden 4 

Wochen im abschließbaren Lagerraum aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 

Den Anweisungen der verantwortlichen Übungsleitern und Mitarbeitern des Vereins ist Folge 

zu leisten. 

 

4. Umkleideräume, Sanitäreinrichtungen und Toiletten 

 

Die Umkleiden, Sanitäreinrichtungen und Toiletten sind unter der geltenden 

Abstandregelung (1,5m) benutzbar. 

Nach Benutzung der Sanitäreinrichtungen müssen die Hände intensiv mit Seife gewaschen 

werden. 

Die Benutzung eines Mund- und Nasenschutzes ist empfohlen 
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5. Trainings- und Wettkampfbetrieb / Platzkapazitäten 

 

Bei einer erlaubten Nutzung der Platzflächen von 5 Personen pro 1000m² ergibt sich auf dem 

Sportgelände am Neckar für die beiden Sportplätze folgende Belegung: 

 

Oberer Platz: max. 36 Personen 

Unterer Platz: max. 41 Personen 

Diese Maximalbelegung darf nicht überschritten werden. 

 

6. Einteilung des Trainings- und Wettkampfbetriebes 

 

Trainingsbetrieb: 

Das Training ist von Montag bis Freitag täglich zwischen 16.00Uhr und 21.15 möglich. Die 

Trainingszeiten werden im Vorfeld abgestimmt und sind verbindlich festgelegt.  

 

Wettkampfbetrieb: 

Die Pflichtspiele sind vom Verband mittels Staffelspielplan geregelt. Zwischen Spielen ist eine 

Stunde Pause einzuhalten. (Zeitversetzung). Diese Regelung ist auch bei Testspielen durch 

die zuständigen Übungsleiter zu beachten. 

 

7. Einteilung des Sportgeländes in Zonen 
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8. Teilnahme am Training / Wettkampfbetrieb und Besuch des Sportgeländes 

 

Spieler, Funktionäre und Besucher, die an coronatypischen Symptomen wie Husten, Fieber 

ab 38° Celsius, Atemnot oder sämtlichen anderen Erkältungssypmtomen leiden, dürfen nicht 

am Training / Spiel teilnehmen, oder die Sportanlage als Besucher betreten. 

Weisen Personen, die im selben Haushalt leben, diese Symptome auf, gilt die gleiche 

Regelung. Ist innerhalb des Haushaltes eine Person positiv auf Corona getestet worden, 

dürfen alle im Haushalt lebenden Personen das Sportgelände 14 Tage nicht betreten 

(Quarantäne).  Aktuelle Empfehlungen gehen sogar in Richtung vier Wochen. 

 

Allgemein gilt: 

Eine Abstandsregelung von 1,50m ist in allen Zonen einzuhalten. Das gilt auch für 

Sitzgelegenheiten (Stühle, Bänke, ect.) Ist ein Mindestabstand nicht möglich, wird das Tragen 

eines Mund- und Nasenschutzes empfohlen.  

Seit dem 09.10.2020 gilt für Alle eine Maskenpflicht auf dem Sportgelände! 

 

9. Durchführung des Trainings- und Wettkampfbetriebes 
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10. Verhalten bei Nichteinhaltung des Konzepts 

Vorstand und Abteilungsleitung behalten sich vor, jeden Teilnehmer (Spieler oder Zuschauer) 

bzw. auch komplette Mannschaften, die gegen die Hygieneregeln verstoßen, mit sofortiger 

Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb auszuschließen. 

 

11. Ansprechpartner 

 

Ansprechpartner bei Fragen rund um das Hygienekonzept, sind Nico Kohn und Peter Klotz 

 

 

 

 

 

 

 

Unterboihingen, den 14.10.2020 

Marco Frasch /Abteilungsleiter / Fußball Aktive 


